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Mitteilung 
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

an die Europäische Kommission 
vom 19. März 2012 

Betreff; Erlass und Mitteilung von Leitlinien zur Unterstützung der zuständigen Stellen bei 
der Umsetzung der Richtlinie 2008/96/EG über ein Sicherheitsmanagement für die Stra
ßenverkehrsinfrastruktur 

Schreiben der Europäischen Kommission vom 14.02.2012 
- Gesch.-Z.: MOVE C4/SzS/SC Ares(2012) -

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, der Kommission mitzuteilen, dass 
die Mitteilung der Leitlinien gemäß Artikel 8 Abs. 2 der Richtlinie 2008/96/EG bereits mit der 
fristgemäßen Umsetzung der Richtlinie gemäß Artikel 14 erfolgt ist. 

Gemeinsam mit zahlreichen anderen Rechts- und Verw al tungs Vorschriften sowie Leitlinien etc. 
hat die Regierung der Bundesrepublik Deutschland auch das in der Anlage zu diesem Schreiben 
beigefügte Allgemeine Rundschreiben Straßenbau (ARS Nr. 26/2010) vom 03.11.2010 der Euro
päischen Kommission übersandt, in dem sämtliche für die Durchführung der Richtlinie relevan
ten Leitlinien genannt werden. Eine Übersendung der Leitlinien, wie in dem Bezugs schreiben der 
Europäischen Kommission vom 14.02.2012 erbeten, kann nach Auffassung der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland aus Artikel 8 Abs. 2 der Richtlinie 2008/96/EG nicht abgeleitet 
werden. 

Bei den in Rede stehenden Leitlinien handelt es sich u. a. um technische Regelwerke der For
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e, V. (FGSV). Die Regierung der Bundes
republik Deutschland beehrt sich, der Europäischen Kommission ebenfalls in der Anlage zu die
sem Schreiben je ein Exemplar dieser Leitlinien, nämlich die Empfehlungen für das Sicherheits-
audit von Straßen ESAS ( zu Artikel 4 der Richtlinie 2008/96/EG), die Empfehlungen für die 
Sicherheitsanalyse von Straßennetzen ESN (zu Artikel 5 der Richtlinie 2008/96/EG) sowie das 
Merkblatt für die Ausbildung und Zertifizierung der S icherheits auditoren von Straßen MAZS (zu 
Artikel 9 der Richtlinie 2008/96ÆG) zu übersenden. 
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Der Vertreter der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hat bei der letzten Sitzung des Aus
schusses „Sicherheitsmanagement für die Str aßen Verkehrsinfrastruktur" am 29.11.2011 in Brüs
sel hinsichtlich der beabsichtigten Veröffentlichung dieser Leitlinien durch die Europäische 
Kommission auf die Urheberrechte der FGSV sowie die - über die Intemetseite des FGSV-
Verlages - bereits bestehende öffentliche Zugänglichkeit hingewiesen. 



Bundesrechnungshof 

Bundesanstalt für Straßenwesen 

DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs
und bau GmbH 

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzen verbände 

Betreff: StraßenverkehrsinfrastrukturSicherheits
management; 

 Umsetzung der Richtlinie 2008/96/EG 
des Europäischen Parlamentes und des 
Rates vom 19.12.2008 über ein Sicher
heitsmanagement für die Straßenver
kehrstnfrastruktur in nationales Recht 

Bezug:  Bund/LänderDienstbesprechung 
am 16./17.03.2010 

 Bund/LänderDienstbesprechung 
am 05.10.2010 

 Mein Schreiben 

 StB 11/7122.1/41163075
vom 09.02.2010 

 Mein Schreiben 
 StB 11/7122.1/41239312 
vom 06.07.2010 

Anlagen: 1. Richtlinie 20U8/96ÆG 

2, Pianungs, Bau und Betriebsphasen in 
Deutschland 

Nr. 166 Allgemeines Rundschreiben 

Straßenbau Nr. 26/2010 

Sachgebiet: 02.1 Entwurfsgestaltung 

07.1 Bemessung und 

Gestaltung der 

Straßen und Wege 

StB 11/7122.1/41252057 
Bonn, 03. November 2010 

Oberste Straßenbaubehörden 
der Länder 

nachrichtlicib; 

Für die StraßenverkehrsOrdnung und die Verkehrspolizei 
zuständige oberste Landesbehörden 

Æ Ausaanaslaae 

Deutschland hat in den vergangenen Jahren erheblich 
dazu beigetragen, die Verkehrssicherheit auf den Straßen 
der Europäischen Union zu verbessern und das gesetzte 
Ziel  die Halbierung der Zahl der im Straßenverkehr Ge
töteten (von 2001 bt's 2010)  zu erreichen. Trotz der Er
folge bleibt die Verbesserung der Verkehrssicherheit ein 
wichtiges Anliegen. Maßnahmen zur Verbesserung der 
Sicherheit der Straßenverkehrsinfrastruktur sind dabei 
von wesentlicher Bedeutung und bergen auch in Zukunft 
ein erhebliches Potenziai, um die Zahl der Getöteten und 
Verletzten welter zu senken. 

Die EUKommission (КОМ) hat mit diesem Ziel die „Richt
iinie 2008/96/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 19.11.2008 über ein Sicherheitsmanagement 
für die Straßenverkehrsinfrastruktur" [EURL) bekannt ge
geben (veröff. im EUAmtsblatt vom 29.11.2008, L 
319/59), mit der EUweit das Niveau der Straßenverkehrs
infrastruktursicherheit auf dem transeuropäischen Stra
ßennetz 0"ERN1 angehoben werden soll. 

Die Ausdehnung der relevanten Grundsätze eines Stra
ßenverkehrsinfrastrukturSicherheitsmanagements über 
das TERN hinaus hat der Bundesrat in seinem Beschluss 
vom 24.09.2010 (Drucksache 460/10) begrüßt. 

Mit der EURL werden die Einführung und Durchführung 
eines StraßenverkehrsinfrastrukturSicherheitsmanage
ments mit geeigneten Regelungen und Methoden für 

a) die Folgenabschätzung hinsichtlich der Straßen
verkehrssicherheit (Art. 3), 

b) das Straßenverkehrssicherheitsaudit (Art. 4), 



c) die Sicherheitseinstufung und das management 

des in Betrieb befindlichen Straßennetzes (Art. 5), 

d) die Sicherheitsüberprüfung (Art. 6}, 

e) die Erfassung und Verarbeitung von Unfalldaten 
(Art. 7} sowie 

f) die Bestellung und Ausbildung von Gutachtern 
(Art. 9) 

durch die Mitglledstaateh vorgeschrieben. 

Der Geltungsbereich der EURL erstreckt sich auf das 
TERN (gemäß Anhang I Abschnitt 2 der Entscheidung Nr. 
1692/96/EG des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 23.07.1996); sie gilt jedoch nicht für Straßentun
nel, die von der Richtlinie 2004/54/EG erfasst werden. 

Die Richtlinie ¡st am 19.12.2008 in Kraft getreten. 

Erforderliche Rechts und VerwaltungsVorschriften müs
sen bis zum 19.12.2010, Leitlinien (Richtlinien, Empfeh
lungen etc.) bis zum 19.12.2011 erlassen werden. 

Die Umsetzung wurde im Rahmen von Bund/Länder
Dienstbesprechungen am 16./17.03.2010 und am 
05.10.2010 vorbereitet. 

Die Richtlinie ist diesem ARS als Anlage 1 beigefügt; sie 
steht außerdem unter der Adresse http://eurlex.europa. 
eLi/JOHtmi.do?uh=OJ:L:20QS:319:SOM:dg:HTML im In
ternet zur Verfügung. 

B, Methoden eines Straßenverkehrsinfrastruk-
tur-Sicherheitsmanapements 

Voraussetzung für ein wirksames Straßenverkehrsinfra
strukturSicherheitsmanagement sind geeignete Metho
den, die konsequent angewendet und deren Ergebnisse 
bei Planung, Bau und Betrieb sowie der Entscheidung 
über die Verwendung zur Verfügung stehender Haus
haltsmittel angemessen berücksichtigt werden. 

Methoden, die als Bestandteil eines Straßenverkehrs'!n
frastrukturSicherheitsmanagements auch im Sinne der 
EURL geeignet sind, stehen dem Bund und den Ländern 
bereits seit mehreren Jahren zur Verfügung und werden 
in Deutschland, über das TERN hinaus, bereits praktiziert 
(vgl. BundesratsDrucksache 723/06 vom 15,12.2006). 

Im Einzelnen sind dies: 

zu a) Folgenabschätzung hinsichtlich der Straßenver
kehrssicherheit 

Die Folgenabschätzung hinsichtlich der Straßen
verkehrssicherheit erfolgt für Inf rastru kturprojekte 
(Neu und Ausbau} im Netz der Bundesfernstraßen 
im Rahmen der Bewertungsmethodik des Bun
des Verkehrswegeplans. . 

Soweit andere Straßen bzw. Infrastrukturprojekte 
in den Geltungsbereich der EURL fallen, kann die 
Folgenabschätzung anhand der „Empfehlungen 
für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen an Straßen 
 Aktualisierung der RASW 86", Entwurf, Ausga
be 1997, (EWS 1997) der Forschungsgesellschaft 
für Straßen und Verkehrswesen (FGSV) durchge
führt werden. 

Im Zuge der Foigenabschätzung sind bei der Pro
jektbegründung die Auswirkungen auf die Ver
kehrssicherheit explizit auszuweisen und bei der 
Abwägung zu berücksichtigen. 

zu b) Straßenverkehrssicherheitsaudit 

Die Durchführung von Straßenverkehrssicher
heitsaudits erfolgt bei allen Planungen und Ent
würfen von Neu, Um und Ausbaumaßnahmen an 
Bundesfernstraßen anhand der „Empfehlungen für 
das Sicherheitsaudit von Straßen", Ausgabe 2002, 
(ESAS 2002) der FGSV. 

Straßenverkehrssicherheitsaudits sind in allen Pla
nungs und Bauphasen von der Vorplanung (Lini
enbestimmung) bis zur Fertigstellung sowie in der 
ersten Betriebsphase nach der Verkehrsfreigabe 
erforderlich. 

zu c) Sicherhertseinstufung und management des in 
Betrieb befindlichen Straßennetzes 

Sicherheitseinstufung und management erfolgen 
für ein gesamtes Straßennetz auf der Grundlage 
der „Empfehlungen für die Sicherheitsanalyse von 
Straßennetzen", Ausgabe 2003, (ESN 2003) der 

■ FGSV sowie lokal durch die Unfall ko m missionen 
gemäß Allgemeiner Verwaítungsvorschrift zur Stra
ßenverkehrsOrdnung (VwVStVO) zu §44 Stra
ßenverkehrsOrdnung (StVO) durch die jeweils zu
ständigen Behörden. Andere bereits bestehende 
gleichwertige Verfahren, die mit den Zielen der EU
RL in Einklang stehen, können ebenfalls eingesetzt 
werden. 

Die Sicherheitsanalyse nach ESN 2003 wird für 
das TERN derzeit von der Bundesanstalt für Stra
ßenwesen (BASt) regelmäßig durchgeführt. Karten 
der Abschnitte mit Sicherheitspotenziai sowie mit 
signifikanten Ünfallhäufungen werden im Internet 
veröffentlicht. 

Die Karten bilden die Grundlage für weitere detail
lierte Untersuchungen durch die örtlich zuständi
gen Behörden zur Abteitung konkreter Maßnah
men sowie Vorbereitung strategischer Planungen. 
Die Verknüpfung der Ergebnisse der Sicherheits
analyse mit den Untersuchungen der Unfallkom
missionen ist zweckmäßig und trägt dazu bei, 
dass durch effiziente Maßnahmen wirksame Ver
besserungen erzielt werden können. 

Regelungen zur Sicherung von Arbeitsstellen und 
Warnung der Verkehrstailnehmer sind in den 
Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an 
Straßen, Ausgabe 1995, (RSA 1995) der FGSV 
enthalten. 

zu d) Sicherheitsüberprüfungen 

Die Streckenwartung dient der Überwachung der 
■ Verkehrssicherheit der Straßen einschließlich der 

Kontrolle der Absicherung von Arbeitsstellen (Ver
kehrssicherungspflicht). Sie ergibt sich u.a. aus 
dem Bundesfernstraßengesetz bzw. den Straßen
gesetzen der Länder. Die Anforderungen an die 
Strecken wartun g sind im „Maßnahmenkatalog 
Straßen Unterhaltung und Betrieb", Stand Juni 
1997, {MK 6 d) definiert. 

Auf mein Schreiben StB 27/38.58.00/83 Va 96 
vom 30.09.1998, mit dem ich das MK 6 d bekannt 
gegeben und um Anwendung gebeten habe, wei
se ich hin. 

http://eur-lex.europa


Darüber hinaus können weitere Methoden, z.B. 
die Zustandserfassung und bewertung oder die 
Verkehrsschau gemäß VwVStVO zu § 45 StVO, 
ergänzend von den zuständigen Behörden in das 
StraßenverkehrsinfrastrukturSicherheitsmanage
'ment integriert werden. 

Leitlinien für vorübergehende Sicherheitsmaßnah
men an Arbeitssteilen im Sinne der EURL wurden 
mit ARS 6/1995 vom 30.01.1995, 19/1996 vom 
18.07.1996, 10/2000 vom 18.04.2000 sowie 
17/2009 vom 08.12.2009 bereits bekannt gegeben. 

zu e} Erfassung und Verarbeitung von ■Unfalldaten 

Grundlage der Erfassung tödlicher Verkehrsunfäl
le durch die zuständige Polizei sowie der weiteren 
Verarbeitung der Daten bildet das Straßenver
kehrsunfallstatistikgesetz. 

Kostensätze für Personenschäden durch Straßen
verkehrsunfälle werden regelmäßig von der BASt 
ermittelt. 

zu f) Bestellung und Ausbildung von Gutachtern 

Für die Durchführung von Straßenverkehrssi c her
heitsaudits müssen besteilte Gutachter spätes
tens bis zum 19.12.2012 über die notwendige Be
fähigung und Ausbildung verfügen. Hierfür 
maßgebende Kriterien und Ausbild ung s ρ läne sind 
im „Merkblatt für die Ausbildung und Zertifizierung 
der Sicherheitsauditoren von Straßen", Ausgabe 
2008, (MAZS 2008) der FGSV zusammengestellt. 
Es bildet die Basis für Ausbildung, Fortbildung und 
Zertifizierung der besteilten Gutachter. 

Aus und Fortbiidungsmaßnahmen werden auf der 
Grundlage des MAZS 2008 regelmäßig von der 
FGSV in Zusammenarbeit mit der BASt und dem 
DVR durchgeführt. Diese können auch von ande
ren Institutionen oder innerhalb der zuständigen 
Verwaltungen durchgeführt werden, soweit den 
MAZS 2008 zumindest gleichwertige Anforderun
gen vermittelt werden. 

Dementsprechend qualifizierte Gutachter können 
der BASt gemeldet und dort in eine regelmäßig ak
tualisierte Auditorenllste aufgenommen werden. 

Die Bestellung und Gewährleistung der notwendi
gen Qualifikation der Gutachter liegt in der Verant
wortung der zuständigen Straßen bau Verwaltung. 

Die vorgenannten Elemente des Straßenverkehrsinfra
strukturSicherheitsmanagements können den Planungs, 
Bau und Betriebsphasen in Deutschland gemäß Anlage 2 
zugeordnet werden. 

C. Umsetzung . 

1) Für die Bundesfernstraßen die Teil des TERN sind, 
bitte ich die unter B. genannten Methoden eines 
StraßenverkehrsinfrastrukturSicherheitsmanage
ments, soweit sie in Ihren Zuständigkeitsbereich 
fallen, in geeigneter Weise bis zum 19,12.2010 ein
zuführen und die fristgemäße Umsetzung aller Be
stimmungen der EURL für Ihren Zuständigkeits
bereich sicherzustellen. 

Von Ihrem Einführungsschreiben sowie allen rele
vanten Rechts und Verwaltungsvorschriften bitte 
ich zwecks Mitteilung an die EUKommission,.mir 

bis zum 19.12.2010, von ergänzenden Leitlinien 
bis zum 19.12.2011, jeweils einen Abdruck sowie 
eine digitale Kopie (an die EmailAdresse rgħ 
Btbn@brwbs.bund.de^ zu übersenden. 

2) Ich halte es für erforderiich, ein umfassendes Stra
ßenverkehrsinfrastrukturSicherheitsmanagement 
einschließlich der unter B. aufgeführten Methoden 
für alle Bundesfernstraßen in geeigneter Weise zu 
implementieren. 

Für die Bundesfernstraßen, die nicht Teil des 
TERN sind, liegen die notwendigen Voraussetzun
gen jedoch teilweise noch nicht vor (z. B. netzwei
te Sicherheitsanalyse von Bundesstraßen}. Ich 
beabsichtige deshalb, mit der regelmäßigen 
Durchführung von Bund/LänderDienstbespre
chungen diesen Prozess zu unterstützen und den 
Austausch bewährter Praktiken zu fördern. 

3) Im Interesse einer einheitlichen Vorgehensweise 
empfehle ich, ein StraßenverkehrsinfrastrukturSi
cherheitsmanagement auch für die in Ihrem Zu
ständigkeitsbereich liegenden Straßen einzuführen 
und würde es begrüßen, wenn Sie auch den Stra
ßenbauverwaltungen der Landkreise und Kommu
nen eine entsprechende Anwendung empfehlen 
würden. 

Das ARS Nr. 27/2003 hebe ich auf. Sobald die Voraus
setzungen für ein umfassendes Straß en verkehrsinf ra
stru kturSichertieits managem ent für alle Bundesfernstra
ßen gegeben sind,.beabsichtige ich auch das ARS Nr. 
18/2002 aufzuheben. 

Die unter B, genannten Regelwerke ESAS, ESN, MAZS 
sowie RSA sind beim FGSV Verlag, Wesselinger Straße 
17, 50999 Köln, zu beziehen. 

Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung 

Im Auftrag 
Prof. Dr.Ing. Dr.Ing. E. h. Josef Kunz 

RICHTLINIEN 

RICHTLINIE 200a/96/EG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 19. November 2008 

über ein Sicherheitsmanagement für die 

Straßenverkehrsinfrastruktur 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER 

EUROPÄISCHEN UNION 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 71 Absatz 1 
Buchstabe c, 

auf Vorschlag der Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts und 
Sozialausschusses

(11
, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

m ABl. C 168 vom 207.2007, S. 71. 

/ 



gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags и, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das in der Entscheidung Nr. 1692/96/EG des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 
1996 'über gemeinschaftliche Leitlinien für den Auf
bau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes ® de
finierte transeuropäische Straßennetz ist von grund
legender Bedeutung für die integration und den 
Zusammenhalt Europas und gewährleistet eine hohe 
Lebensqualität, insbesondere sollte ein hohes Si
cherheitsniveau gewährleistet sein. 

(2) In ihrem Weißbuch vom 12. September 2001 „Die 
Europäische Verkehrspolitik bis 2010: Weichenstef
lungen für die Zukunft" wies die Kommission auf die 
Notwendigkeit hin, Sicherheitsfolgenabschätzungen 
und Straßenverkehrssicherheitsaudits durchzufüh
ren, um in der Gemeinschaft Straßenabschnitte mit 
hoher Unlalihäufigkeit zu erkennen und Abhilfe zu 
schaffen. Sie setzte sich darin auch das Ziel, die Zahl 
der Verkehrstoten auf den Straßen in der Europäi
schen Union zwischen 2001 und 2010 zu halbieren. 

(3) In ihrer Mitteilung vom 2. Juni 2003 „Europäisches 
Aktionsprogramm für die Straßenverkehrssicherheit 
— Halbierung der Zahl der Unfailopfer im Straßen
verkehr in der Europäischen Union bis 2010: eine 
gemeinsame Aufgabe" benannte die Kommission 
die Straßeninfrastruktur ais den dritten Bereich ihrer 
Politik zur Verbesserung der Straßenverkehrssicher
heit und forderte, dass die infrastruktur ihren Beitrag 
zu der von der Union angestrebten Senkung der Un
fallzahlen leisten solle, 

(4) In den vergangenen Jahren wurden bei der Fahr
zeugkonzeption betreffend die Sicherheit sowfe die 
Entwicklung und Anwendung neuer Technologien 
große Fortschritte gemacht, die zur Verringerung 'der 
Zahl der Menschen beigetragen haben, die im Stra
ßenverkehr getötet oder verletzt worden sind. Wenn 
das für 2010 angestrebte Ziel erreicht werden soll, 
müssen die Maßnahmen auch in anderen Bereichen 
ansetzen. Das Sicherheitsmanagement im Bereich 
der Straßenverkehrsinfrastruktur bietet einen weiten 
Raum für Verbesserungen, der unbedingt genutzt 
werden sollte. 

(5) Die Festlegung geeigneter Verfahren ist ein wesent
liches Instrument zur Verbesserung der infrastruk
tursicherheit im transeuropäischen Straßennetz. 
Folgenabschätzungen hinsichtlich der Straßenver
kehrssicherheit sollten auf strategischer Ebene die 
Auswirkungen verschiedener Plan ungsvarianten ei
nes Infrastrukturprojekts darlegen, und sie sollten 
bei der Entscheidung über eine Streckenführung ei
ne wichtige Rolle spielen, Die Ergebnisse der Fol
genabschätzungen hinsichtlich der Straßenver
kehrssicherheit können in mehreren Dokumenten 
festgehalten werden. Straßenverkehrssicherheitsau
dits sollten in detaillierter Weise Merkmale eines In
frastrukturprojekts aufzeigen, die die Sicherheit be^ 
einträchtigen. Es erscheint daher sinnvoll, für diese 
beiden Bereiche verbindliche Verfahren zu entwi

B Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 19. Juni 2008 
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates 
vorn 20. Oktober 2008. 

й ABl. L 228 vom 9.3.1996, S. 1. 

ekeln, die geeignet sind, die Sicherheit der Infra
struktur des transeuropäischen Straßennetzes zu 
verbessern, die jedoch nicht für Straßentunnel gelten 
sollten, die von der Richtlinie 2004/54/EG des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 über Mindestanforderungen an die Sicherheit 
von Tunnein irn transeuropäischen Straßennetz'
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fasst werden. 

(6) Einige Mitgliedstaaten verfügen bereits über ein gut 
funktionierendes Sicherheitsmanagement für die 

. Straßenverkehrs Infrastruktur. Diese Länder sollten 
ihre bereits bestehenden Methoden beibehalten dür
fen, soweit sie mit den Zielen dieser Richtlinie in Ein
klang stehen. 

(7) Forschung ist uneriässiich zur Verbesserung der Si
cherheit auf den Straßen in der Europäischen Union. 
Die Entwicklung und Demonstration von Kompo
nenten, Maßnahmen und Methoden (einschfießlich 
Telematik) sowie die Verbreitung der Forschungser
gebnisse leisten einen bedeutenden Beitrag zur Ver
besserung der Sicherheit der Straßenverkehrsinfra
struktur. 

(8) Das Sicherheitsniveau bestehender Straßen sollte 
erhöht werden, indem die Mittel gezielt in StraBen
abschnftte mit der höchsten Unfall häufigkeit und/ 
oder dem höchsten Unfailverhütungspotenzial in

• vestiert werden. Damit die Verkehrsteilnehmer ihr 
Verhalten auf die Gefahr einstellen und die Ver
kehrsregeln, insbesondere Geschwindigkeitsbe
schränkungen, besser beachten, sollten sie auf 
Streckenabschnitte mit hoher Unfallhäufigkeit hinge
wiesen werden. 

(9) Eine Einstufung der Sicherheit des Straßennetzes 
kann bereits kurz nach seiner Einführung erhebliche 
Wirkung entfalten. Sobald Streckenabschnitte mit 
hoher Unfallhäufigkeit bearbeitet und Abhilfemaß
nahmen getroffen worden sind, sollten Vorbeuge
maßnahmen in Form von Sicherheitsüberprüfungen 
größere Bedeutung gewinnen. Regelmäßige Sicher
heitsüberprüfungen sind geeignet, möglichen Ge
fahren für alle, auch ungeschützte, Verkehrsteilneh
mer und auch Gefahren an Straßenbaustelien 
vorzubeugen. 

(10) Die Ausbildung und Zertifizierung von Sicherheits
personal in Kursen und in Quallfikationsverfahren, 
die von den Mitgliedstaaten validiert werden, sollten 
gewährleisten, dass die Kenntnisse dieses Perso
nals auf dem neuesten Stand gehalten werden. 

(11) Um die Sicherheit auf den Straßen in der Europäi
schen Union zu verbessern, sollten Möglichkeiten für 
einen verstärkten und konsequenteren Austausch 
bewährter Praktiken zwischen den Mitgliedstaaten 
geschaffen werden. 

{12) Um ein hohes Sicherheitsniveau auf den Straßen in 
der Europäischen Union zu gewährfeisten, sollten 
die Mitgliedstaaten Leitlinien für das Sicherheitsma
nagement der infrastruktur anwenden. Die Übermitt
lung der nationalen Leitlinien an die Kommission und 
eine regelmäßige Berichterstattung über ihre Umset
zung sollten es ermögiichen, die Infrastruktursicher
heit auf Gemeinschaftsebene systematisch zu ver
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bessern und das Sicherheitsmanagement nach und 
nach wirksamer zu gestatten. Aus den Berichten 
über die Umsetzung der Leitlinien sollten die Mit
giiedstaaten außerdem ersehen können, welche 
Lösungen für sie am besten geeignet sind; die sys
tematische Erfassung von. Daten aus VorherNach
herStudien sollte es zudem ermöglichen, künftige 
Maßnahmen so wirksam wie möglich zu gestalten. 

(13) Die Bestimmungen dieser Richtlinie, die sich auf In
vestitionen im Bereich der Straßen Verkehrssicher
heit beziehen, sollten unbeschadet der Zuständig
keit der Mitgliedstaaten in Bezug auf Investitionen 
zur Instandhaltung des Straßennetzes geften. 

(14) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Festlegung 
von Verfahren zur Gewährleistung eines hohen Si
cherheitsniveaus auf den Straßen des transeuropäi
schen Netzes, auf Ebene der Mitgiiedstaaten nicht 
ausreichend verwirklicht werden kann und daher 
wegen der Wirkungen der Maßnahme besser auf 
Gemeinschaftsebene zu verwirklichen ¡st, kann die 
Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel 5 des 
Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Entsprechend dem in demselben Artikel ge
nannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht 
diese Richtlinie nicht über das zur Erreichung dieses 
Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(15) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen 
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 
1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Fest
legung der Modalitäten für die Ausübung der der 
Kommission übertragenen Durchführungsbefugnis
se f' erlassen werden. 

(16) Insbesondere sollte die Kommission die Befugnis er
halten, die für die Verbesserung der Verfahren des 
Straßenverkehrssicherheitsmanagements und 'die 
Anpassung der Anhänge an den technischen Fort
schritt erforderlichen Kriterien zu erlassen. Da es 
sich hierbei um Maßnahmen von allgemeiner Trag
weite handelt, die eine Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen dieser Richtlinie, auch durch Ergän
zung um neue nicht wesentliche Bestimmungen, be
wirken, sind diese Maßnahmen nach dem Rege
lungsverfahren mit Kontrolle des Artikels 5a des 
Beschlusses 1999/468/EG zu erlassen. 

(17) Eine ausreichende Zahl von Parkplätzen am Stra
ßenrand ist nicht nur zur Vermeidung von Kriminali
tät, sondern auch für die Verkehrssicherheit von gro
ßer Bedeutung. Parkplätze ermöglichen es den 
Fahrern von Kraftfahrzeugen, rechtzeitig eine Ruhe
zeit einzulegen und die Reise anschließend mit vol
ler Aufmerksamkeit fortzusetzen. Die Einrichtung ei
ner ausreichenden Zahl sicherer Parkplätze sollte 
daher integraler Bestandteil des Sicherheitsmanage
ments für die Straßenverkehrsinfrastruktur sein. 

(18) Gemäß Nummer 34 der Interinstitutionellen Verein
barung über bessere Rechtsetzung '

21
 sind die Mit

gliedstaaten aufgefordert, für ihre eigenen Zwecke 
und im Interesse der Gemeinschaft eigene Tabellen 
aufzustellen, aus denen im Rahmen des Möglichen 
die Entsprechungen zwischen dieser Richtlinie und 
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den Umsetzungsmaßnahmen zu entnehmen sind, 
und diese zu veröffentlichen — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Mit dieser Richtlinie werden die Einführung und 
Durchführung von Verfahren für Folgenabschätzun
gen hinsichtlich der Straßenverkehrssicherheit, 
Straßenverkehrssicherheitsaud its, das Sicherheits
management des Straßennetzes und Sicherheits
überprüfungen durch die Mitgliedstaaten vorge
schrieben. 

(2) Diese Richtlinie gilt für in Planung, im Bau oder in 
Betrieb befindliche Straßen, die Teil des transeuro
päischen Straßennetzes sind. 

(3) Die Mitgiiedstaaten können die Bestimmungen die
ser Richtlinie, im Sinne einer Zusammenstellung be
währter Praktiken, auch auf nationale Straßenver
kehrsinfrastruktur anwenden, die nicht Teil des 
transeuropäischen Straßennetzes ist und die ganz 
oder teilweise mit Gemeinschaftsmittein geschaffen 
wurde. 

(4) Diese Richtlinie gilt nicht für Straßentunnel, die von 
der Richtlinie 2004/54/EG erfasst werden. 

Anikei 2 

Begriffsbestimmungen 

im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck: 

1. „transeuropäisches Straßennetz" das in Anhang I 
Abschnitt 2 der Entscheidung Nr. ie92/96/EG be
schriebene Straßennetz; 

■2. „zuständige Stelle" eine öffentliche oder private Stel
le, die auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene 
angesiedelt ist und aufgrund ihrer Aufgaben an der 
Durchführung dieser Richtlinie mitwirkt, einschließ
lich als zuständige Stellen benannte Einrichtungen, 
die bereits vor Inkrafttreten dieser Richtiinie bestan
den haben, sofern sie den Anforderungen dieser 
Richtlinie entsprechen; 

3. „Folgenabschätzung hinsichtiich der Straßenver
kehrssicherheit" eine strategisch orientierte verglei
chende Analyse der Auswirkungen einer neuen Stra
ße oder wesentlicher Änderungen an bestehenden 
Straßen auf die Sicherheit im Straßennetz; 

4. „Straßenverkehrssicherheitsaudit" eine unabhängi
ge, eingehende, systematische und technische Prü
fung der Entwurfsmerkmale eines Infrastrukturpro
jekts unter dem Sicherheitsaspekt in verschiedenen 
Phasen der Planung bis zur ersten Betriebsphase; 

5. „Einstufung von Straßenabschnitten mit hoher Unfall
häufigkeit

0
 eine Methode, nach der die Abschnitte des 

Straßennetzes, die seit mehr als drei Jahren in Betrieb 
sind und auf denen sich im Verhältnis zum Verkehrs
aufkommen eine hohe Zahl tödlicher Unfälle ereignet 
hat, ermittelt, analysiert und klassifiziert werden; 

6. „Einstufung der Sicherheit des Straßennetzes" eine 
Methode, mit der Teile des bestehenden Straßen
netzes anhand ihres Potenzials zur Verbesserung 
der Sicherheit und Senkung der Unfallkosten ermit
telt, analysiert und klassifiziert werden; 



7. „Sicherheitsüberprüfung" die reguläre und regelmä
ßig durchgeführte Überprüfung der Eigenschaften 
und Mängel, die aus Sicherheitsgründen Wartungs
arbeiten erfordern; 

8. „Leitlinien" von den Mitgiiedstaaten erlassene Re
geln, die angeben, wie die in dieser Richtlinie vorge
sehenen Sicherheitsverfahren durchzuführen und 
weiche Aspekte dabei zu berücksichtigen sind; 

9. „Infrastrukturprojekt" ein Projekt für einen Straßen
neubau oder eine wesentliche Änderung des beste
henden Straßennetzes, das bzw. die den Verkehrs-
fluss beeinflusse 

Artikel 3 
Folgenabschätzung hinsichtlich der Straßen
verkehrssicherheit für infrastrukturprojekte 

(1) Die Mitgliedstaaten steilen sicher, dass für alle Infra
strukturprojekte eine Folgenabschätzung hinsicht
lich der Straßenverkehrssicherheit vorgenommen 
wird, 

(2} Die Folgenabschätzung hinsichtlich der Straßenver
kehrssicherheit wird in der ersten Planungsphase 
und vor Erteilung der Baugenehmigung für das In
frastrukturprojekt durchgeführt. Dabei sind die Mit
gliedstaaten bestrebt, die in Anhang l aufgeführten 
Kriterien einzuhalten. 

(3) In der Folgenabschätzung hinsichtlich der Straßen-
verkehrssicherheit ist anzugeben, welche Sicher-
hettsaspekte zur Wahl der vorgeschlagenen Lösung 
beitragen. Ferner sind alle für eine Kosten-Nutzen-
Analyse der untersuchten Optionen notwendigen 
Angaben zu machen. 

Artikel 4 
Straßenverkehrssicherheitsaud it fui* 

infrastrukturprojekte 
(1} Die Mitgiiedstaaten stellen sicher, dass für alle Infra

strukturprojekte ein StraBenverkehresicherhertsaudit 
durchgeführt wird. 

(2) Bei der Durchführung, der Straßenverkehrssicher-
heitsaudits sind die Mitgliedstaaten bestrebt, die in 
Anhang II aufgeführten Kriterien einzuhalten. 
Die Mitgiiedstaaten stellen sicher, dass ein Gutach
ter die Entwurfs m erkm ale eines infrastrukturprojekts 
unter dem Sicherheitsaspekt zu prüft. 
Der Gutachter wird gemäß Artikel 9 Absatz 4 bestellt 
und muss über die notwendige Befähigung und Aus
bildung nach Artikel 9 verfügen. Wird ein Straßen
verkehrssicherheitsau dit von einem Team durchge
führt, so muss mindestens ein Teammitglied einen 
Befähigungsnachweis gemäß Artikel 9 Absatz 3 be
sitzen. 

(3) Straßenverkehrssicherheitsaudits sind Bestandteil 
des Entwurfsprozesses eines Infrastrukturprojekts 
und sind in den Projektphasen Vorentwurf, Ausfüh
rungsentwurf, Fertigstellung und in der ersten Be
triebsphase durchzuführen.. 

(4) Die Mitgiiedstaaten stellen sicher, dass der Gutach
ter für jede Phase des Infrastrukturprojekts einen 
Auditbericht verfasst, in dem er auf die sicherheits-
retevanten Entwurfsmerkmale hinweist. Wurde ein 

Entwurfsmangel, auf den der Gutachter in seinem 
Bericht hingewiesen hat, nicht vor Abschluss der je
weiligen Projektphase nach Anhang II behoben, so 
legt die zuständige Stelle in einem Anhang zum Be
richt die Gründe dafür dar. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass aus dem in 
Absatz 4 genannten Bericht s ich e rheits relevante 
Empfehlungen abgeleitet werden. 

Artikels 
Sicherheitseinstufung und -management des 

in Betrieb befindlichen Straßennetzes 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Einstu

fung von Straßenabschnitten mit hoher Unfailhäufig-
keit und die Einstufung der Sicherheit des Straßen
netzes auf der Grundlage von zumindest alle drei 
Jahre durchzuführenden Sicherheitsüberprüfungen 
des Betriebs des Straßennetzes durchgeführt wer
den. Dabei sind die Mitgliedstaaten bestrebt, die in 
Anhang III aufgeführten Kriterien einzuhalten. 

(2) Die Mitgiiedstaaten stellen sicher, dass Straßenab
schnitte, die den Ergebnissen der Einstufung von 
Straßenabscbnitten mit hoher Unfallhäufigkeit sowie 
der Einstufung der Sicherheit des Straßennetzes zu
folge eine höhere Priorität aufweisen, von Experten
teams durch Ortsbesichtigungen anhand der in An
hang 111 Abschnitt 3 genannten Gesichtspunkte 
bewertet werden. Mindestens ein Mitglied eines Ex
pertenteams muss die Anforderungen des Artikels 9 
Absatz 4 Buchstabe a erfüllen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Abhiifemaß-
nahmen gezielt auf die in Absatz 2 genannten Stra
ßenabschnitte ausgerichtet werden. Dabei wird den 
in Anhang III Abschnitt 3 Buchstabe e genannten 
Maßnahmen Vorrang eingeräumt, wobei den Maß
nahmen mit dem günstigsten Nutzen-Kosten-
Verhältnis Beachtung zu schenken ist. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Ver
kehrsteilnehmer durch die Aufstellung bzw. Anbrin
gung geeigneter Zeichen auf Instandsetzungsarbei
ten in StraBenabschnitten aufmerksam gemacht 
werden, die die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer 
beeinträchtigen können. Zu diesen Zeichen, die den 
Vorschriften des Wiener Übereinkommens von 1968 
über Straßenverkehrszeichen genügen, gehören un
ter anderem auch Zeichen, die sowohl am Tag als 
auch in der Nacht sichtbar sind und in einem siche
ren Abstand anzubringen sind, 

(5) Die Mitgiiedstaaten stellen sicher, dass die Ver
kehrsteilnehmer in geeigneter Weise über Straßen-
abschnitte mit hoher Unfailhäufigke'rt informiert wer
den. Beschließt ein Mitgliedstaat, Warnschilder 
aufzustellen, so müssen sie dem Wiener Überein
kommen über Straßenverkehrszeichen von 1968 ge
nügen. 

Artikel 6 
Sicherhefts Überprüfungen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Sicherheits
überprüfungen der in Betrieb befindlichen Straßen 
durchgeführt werden, damit sicherheitsrelevante 
Merkmale erkannt und Unfälle verhütet werden. 



(2) Sicherheitsüberprüfungen umfassen regelmäßige 
Überprüfungen des Straßennetzes und Erhebungen 
über die möglichen Auswirkungen der Einrichtung 
von Straßenbaustellen auf die Sicherheit des Ver
kehrsflusses. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in regelmä
ßigen Abständen Überprüfungen von der zuständi
gen Stelle durchgeführt werden. Überprüfungen sind 
so häufig durchzuführen, dass auf den jeweiligen 
Straßen ein ausreichendes Sicherheitsniveau sicher
gestellt ist. 

(4) Unbeschadet der nach Artikel 8 erlassenen Leitlinien 
erlassen die Mitgiiedstaaten Leitlinien für vorüberge
hende Sicherheitsmaßnahmen an Straßenbaustel
len. Sie richten femer ein geeignetes Kontrollsystem 
ein, um die ordnungsgemäße Anwendung dieser 
Leitlinien sicherzustellen. 

Artikel 7 

Erfassung und Verarbeitung von Daten 

(1) Die Mitgiiedstaaten stellen sicher, dass die zustän
dige Stelle für jeden tödlichen Unfall auf einer der in 
Artikel 1 Absatz 2 genannten Straßen einen Unfall
bericht verfasst. Die Mitgiiedstaaten sind bestrebt, in 
diesen Bericht alle Angaben nach Anhang IV aufzu
nehmen. 

(2) Die Mitgliedstaaten errechnen die durchschnittlichen 
sozialen Kosten eines tödlichen und eines schweren 
Unfalls, der sich auf ihrem Hoheitsgebiet ereignet. 
Die Mitgiiedstaaten können die Kostensätze weiter 
differenzieren; die Kostensätze werden mindestens 
alle fünf Jahre aktuaiisiert. 

ArtffCB/ 8 

Erlass und Mitteilung von Leitlinien 

(1) Sofern nicht bereits Leitiinien bestehen, stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass bis spätestens zum 19. 
Dezember 2011 Leitlinien erlassen werden, um die 
zuständigen Stellen bei der Durchführung der Richt
linie zu unterstützen. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese 
Leitlinien innerhalb von drei Monaten nach ihrer Ver
abschiedung oder Änderung mit. 

(3) Die Kommission macht die Leitlinien auf einer öf
fentlich zugänglichen Website zugänglich. 

Anim 9 

Bestellung und Ausbildung von Gutachtern 

(1) Die Mitgiiedstaaten stellen sicher, dass bis spätes
tens zum 19. Dezember 2011 Ausbildungskurse für 
Straße π Verkehrssicherheitsgutachter eingerichtet 
werden, sofern diese nicht bereits bestehen. ■ 

{2} Die Mitgiiedstaaten stellen sicher, dass Straßenver
kehrssicherheitsgutachter, die in dieser Richtlinie 
vorgesehene Aufgaben erfüllen, eine Erstausbildung 
absolvieren, bei deren Abschiuss sie einen Befähi
gungsnachweis erhalten, und danach regelmäßig an 
FortbildungsmaBnahmen teilnehmen. 

(3) Die Mitgiiedstaaten stellen sicher, dass Straßenver
kehrssicherheitsgutachter einen Befähigungsnach
weis besitzen. Vor Inkrafttreten dieser Richiiinie ver
liehene Befähigungsnachweise werden anerkannt. 

(4) Die Mitgiiedstaaten stellen sicher, dass bei der Be
stellung von Gutachtern folgende Anforderungen er
füllt werden: 

a} sie müssen einschlägige Erfahrung oder Ausbil
dung auf den Gebieten des Straßenentwurfs, 
der Sicherheitstechnik im Straßenverkehr und 
der Unfallanalyse haben; 

b) zwei Jahre, nachdem die Mitgliedstaaten die 
Leitlinien nach Artikel 8 erlassen haben, dürfen 

■ Straßenverkehrssicherheitsaudits nur noch von 
Gutachtern oder von Teams, zu denen Gutach
ter gehören, durchgeführt werden, die die An
forderungen der Absätze 2 und 3 erfüllen; 

c) ein Gutachter darf zum Zettpunkt des Audits 
nicht am Entwurf oder Betrieb des von ihm be
gutachteten Infrastrukturprojekts beteiügt sein. 

ArJkel 10 

Austausch bewährter Praktiken 

Zur Erhöhung der Sicherheit auf den Straßen der Euro
päischen Union, die nicht Teil des transeuropäischen 
Straßennetzes sind, richtet die Kommission ein kohären
tes System für den Austausch von bewährten Praktiken 
zwischen den Mitgliedstaaten ein, das unter anderem be
stehende Vorhaben zur Sicherheit der Straßenverkehrsin
frastruktur und bewährte Technologie für die Straßenver
kehrssicherheit umfasst, 

Artikeln 

Kontinuierliche Verbesserung der Verfahren 
des Sicherheitsmanagements 

(1 ) Die Kommission erleichtert und strukturiert den Aus
tausch von Kenntnissen und bewährten Praktiken 
zwischen den Mitgiiedstaaten und nutzt dabei die in 
den bestehenden einschlägigen internationalen Fo
ren gewonnenen Erfahrungen, damit eine kontinuier
liche Verbesserung der Verfahren des Sicherheits
managements für die Straßenverkehrsinfrastruktur in 
der Europäischen Union erreicht werden kann, 

(2} Die Kommission wird von dem in Artikel 13 genann
ten Ausschuss unterstützt. Soweit besondere Maß
nahmen zu erlassen sind, werden diese nach dem in 
Artikel 13 Absatz 3 genannten Regei ungs verf ah ren 
mit Kontrolle erlassen. 

(3) Gegebenenfalls können Nichtregierungsorganisatio
nen, die auf dem Gebiet der Sicherheit und des In
frastrukturmanagements für Verkehrsstraßen tätig 
sind, zu Fragen betreffend die technische Sicherheit 
konsultiert werden. 

Artikel 12 

Anpassung an den technischen Fortschritt 

Die Anhänge dieser Richtlinie werden nach dem in Arti
kel 13 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kon
trolle an den technischen Fortschritt angepasst. 

Artikel 13 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unter

stützt. 



(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten 
die Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG 
unter Beachtung von dessen Artikel 8. 

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlus
ses 1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten 
Artikel 5a Absätze 1 bis 4 und Artikel 7 des Be
schlusses 1999/468/EG unter Beachtung von des
sen Artikel 8. 

Artikel 14 

Umsetzung 

(1) Die Mitgiiedstaaten erlassen die ertorderiichen 
Rechts und' Verwaltungsvorschriften, um dieser 
Richtlinie bis zum 19. Dezember 2010 nachzukom
men.. Sie teilen der Kommission unverzüglich den 
Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

(2) Die Mitgiiedstaaten teilen der Kommission den 
Wortlaut der wichtigsten nationaien Rechtsvorschrif
ten mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallen
den Gebiet erlassen. 

Artikel 15 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentiichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 
Kraft. 

Artikel 16 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Straßburg am 19. November 20Ū8, ' 

Im Namen des Europäischen Parlaments 

Der Präsident 

H.G. PÖTTERING 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

J.P. JOUYET 

ANHANG I 

FOLGENABSCHÄTZUNG HINSICHTUCH DER 
STRASSENVERKEHRSSICHERHEIT FÜR 

INFRASTRUKTURPROJEKTE 

1. Bestandteile einer Folgenabschätzung hinsichtlich 
der Straßenverkehrssi cherh eit: 

a) . Bestimmung des Problems; 

b) Beschreibung der derzeitigen Situation und des 
Nullszenarios; 

c) Formulierung der Straßenverkehrssicherheits
ziele; 

d) Analyse der Auswirkungen der vorgeschlage
nen Planungsvarianten auf die Straßenver
kehrssicherheit; 

e) Vergleich der Planungsvarianten, einschließlich 
der KostenNutzenAnalyse; 

f) Beschreibung des Spektrums der möglichen 
Lösungen. 

2. Zu berücksichtigende Aspekte: 

a) Todesfälle und Unfälle, angestrebte Minderung 
gegenüber dem Nu/Iszenario; 

b) Routenwahf und Verkehrscharakteristik; 

c) mögliche Auswirkungen auf die bestehenden 
Verkehrswege (z.B. Ausfahrten, Kreuzungen, 
plangleiche Knotenpunkte); 

d) Verkehrsteilnehmer, darunter ungeschützte 
Verkehrsteilnehmer (z. B. Fußgänger, Radfah
rer, Motorradfahrer); 

e) Verkehr (z. B. Verkehrsaufkommen, Verkehrs
kategorisierung nach Arien); 

f) jahreszeitliche und klimatische Bedingungen; 

g) Vorhandensein einer hinreichenden Zahl siche
rer Parkplätze; 

h} seismische Aktivitäten. 

ANHANG il 

STRASSENVERKEHRSSICHERHEITSAUDITS 

FÜR INFRASTRUKTURPROJEKTE 

1. Kriterien für die Projektphase Vorentwurf: 

a) geografische Lage (z.B. Erdrutsch, Über
schwemmungs und Lawinengefahr), jahres
zeitliche und klimatische Bedingungen sowie 
seismische Aktivitäten; 

b) Arten von Kreuzungen und Einmündungen und 
Abstand zwischen ihnen; 

c) Anzahl und Art der Fahrstreifen; 

d) Arten von Verkehr, für die die geplante Straße 
zugelassen werden soll; 

e) Funktionalität der Straße innerhalb des Netzes; 

f) Witterun g sverhäftnisse; 

g) Fahrgeschwindigkeiten; 

h) Straßenquerschnitt (z.B. Breite der Fahrbahn, 
der Rad und Gehwege); 

i) Trassierung in Lage und Höhenplan; 

j) Sichtverhältnisse; 

k) Gestaltung von Kreuzungen und Einmündun
gen; 

I) öffentliche Verkehrsmittel und infrastruktur; 

m) schienengleiche Bahnübergänge, 

2. Kriterien für die Projektphase Ausführungsentwurf: 

a} Trassierungsparameter; 

b) kohärente Verkehrszeichen und Fahrbahnmar

kierungen; 

c) ■ Beleuchtung von Straßen und Straßenkreuzun

gen; 

d) Straßenausstattung; 

e) Straßenseiten räum einschließlich Vegetation; 

f) feststehende Hindernisse neben der Straße; 

g) Ausstattung mit sicheren Parkplätzen; 

h) ungeschützte Verkehrsteilnehmer (z. B. Fuß
gänger, Radfahrer, Motorradfahrer); 



i) benutzerfreundliche Anpassung von Fahrzeug
rückhaltesystemen (Mittelstreifen und Schutz
einrichtungen zur Vermeidung einer Gefähr
dung ungeschützter Verkehrsteilnehmer). 

3. Kriterien für die Projektphase Fertigstellung; 

a} Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und Sicht
verhältnisse unter verschiedenen Bedingungen 
wie z. B. bei Dunkelheit und unter normalen Wit
terungsbedingungen; 

b) Erkennbarkeit von Verkehrszeichen und Fahr
bahnmarkierungen; 

c) Zustand des Straßenbelags. 

4. Kriterien für diö erste Betriebsphase: Bewertung der 
Straßenverkehrssicherheit im Lichte der tatsächli
chen Nutzungsmuster. 

Ein in jeglicher Phase durchgeführtes Audit kann die 
erneute Prüfung der Kriterien für vorangegangene 
Phasen erfordern. 

ANHANG III 

EINSTUFUNG VON STRASSEN ABSCHNITTEN MIT 
HOHER UNFALLHÄUFIGKEIT UND EINSTUFUNG 

DER SICHERHEIT DES STRASSEN NETZES 

1. Ermittlung von Straßenabschnitten mit hoher Unfall
häufigkeit 

Bei der Ermittlung von Straßenabschnitten mit hoher 
Unfallhäufigkeit (Unfallschwerpunkten) ist mindes
tens die Zahl der tödlichen Unfälle zu berücksichti
gen, die sich in den vergangenen Jahren je Einheit 
der Straßenlänge im Verhältnis zum Verkehrsauf
kommen und bei Kreuzungen und Einmündungen je 
Standort ereignet haben. 

2. Ermittlung der Straßenabschnitte, die im Rahmen 
der Einstufung der Sicherheit des Straßennetzes zu 
untersuchen sind: 

Bei der Ermittlung der Straßenabschnitte, die im 
Rahmen der Einstufung der Sicherheit des Straßen
netzes zu untersuchen sind, wird ihrem jeweiligen 
Potenzial für die Senkung der Unfallkosten Rech
nung getragen. Straßenabschnitte werden in Kate
gorien eingeteilt. Bei jeder Straßen kategorie sind die 
Straßenabschnitte zu untersuchen und nach sicher
heitsrelevanten Faktoren, wie Unfall häufigkeit, Ver
kehrsaufkommen und Verkehrsart, einzustufen. ■ 

Bei jeder Straßenkategorie wird im Rahmen der Ein
stufung der Sicherheit des Straßennetzes eine Prio
ritätenliste von Straßenabschnitten erstellt, bei denen 
eine Verbesserung der Infrastruktur sehr erfolgver
sprechend erscheint. 

3. Gesichtspunkte der Bewertung für die Ortsbesichti
gung der Expertenteams: 

a) Beschreibung des Straßenabschnitts; 

b) Verweis auf eventuelle frühere Berichte über 
denselben Straßenabschnitt; 

c) Analyse der etwaigen Unfallberichte; 

d) Zahl der Unfälle sowie der getöteten und 
schwer verletzten Personen in den vergange
nen drei Jahren; 

e) potenzielle Abhilfemaßnahmen zur Durchfüh
rung innerhalb unterschiedlicher Zeitpläne wie 
zum Beispiel; 

— Beseitigung von neben der Straße befindli
chen feststehenden Hindernissen oder Bau 
von Schutzeinrichtungen; 

— Herabsetzung von Geschwindigkeitsbe
schränkungen und verstärkte örtliche Über
wachung ihrer Einhaltung; 

— Verbesserung der Sichtverhältnisse unter ver
schiedenen Wetter und Uchtverhältnissen; 

— Verbesserung der Sicherheit von Straßen
ausstattung wie Fahrzeugrückhaltesysteme; 

— Verbesserung der Kohärenz, Sichtbarkeit, 
Lesbarkeit und Lage von Fahrbahnmarkie
rungen (einschließlich Einbau von Rüttel
streifen) und Verkehrszeichen; 

— Schuti vor Steinschlag, Erdrutsch und Lawi
nen; 

— Verbesserung der Griffigkeit des Fahrbahn
belags; 

— Erneuerung der Fahrzeugrückhaltesysteme; 

— Bereitstellung und Verbesserung von Schutz
systemen im Mittelstreifen; 

— Änderung der Überholmöglichkeiten; 

— Verbesserung der Gestaltung von Kreuzun
gen, Einmündungen und schienengleichen 
Bahnübergängen; 

— Änderung der Linienführung; 

— Änderung der Fahrbahnbreite, Bau von 
Standstreifen; 

— Installierung einer Verkehrsbeeinflussungs
anlage; 

— Verringerung von möglichen Konflikten mit 
ungeschützten Verkehrsteilnehmern; 

— Ausbau der Straße auf gängigen Standard; 

— Erneuerung oder Austausch des Straßenbs

lags; 

— Einsatz intelligenter Verkehrsschilder; 

— Verbesserung intelligenter Verkehrssysteme 
und Telematikdienste für die Zwecke von In
teroperabilität, Notfällen und Beschilderung. 

ANHANG IV 

ANGABEN IN UNFALLBERICHTEN 

Unfallberichte enthalten folgende Angaben: 

1. möglichst genaue Lage des Unfallortes; 

2. Bilder und/oder Skizzen des Unfallortes; 

3. Datum und Uhrzeit des Unfalls; 

4. Angaben über die Straße wie Umgebung, Straßen
typ, Art der Kreuzung oder Einmündung einschließ
lich vorhandener Verkehrszeichen, Anzahl der Fahr

■ streifen, Straßenmarkierung,. Straßenbelag, Licht
und Wetterverhältnisse, zulässige Geschwindigkeit, 
Hindernisse neben der Straße; 

5. Angaben zur Schwere des Unfails einschließlich der 
Anzahl der Toten und Verletzten, möglichst nach ge



6. 

7. 

meinsamen Kriterien, die nach dem in Artikel 13 Ab
satz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle 
festzulegen sind; 

Angaben zu den am Unfall beteiligten Personen wie 
Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Biutalkohol
spiegel, Benutzung oder Nichtbenutzung von Si
cherheitsausrüstung; 

Angaben zu den am Unfall beteiilgten Fahrzeugen 
(Typ, Alter, Land, gegebenenfalls Sicherhe'rtsausrüs

tung, Datum der letzten wiederkehrenden techni
schen Untersuchung gemäe den einschlägigen 
Rechtsvorschriften}; 

8. Angaben zum Unfall selbst wie Unfallart, Kollisions
art, Fahrzeugbewegung, Manöver des Fahrers; 

9. Angaben zu dem zwischen dem Unfallzeitpunkt und 
der Unfallaufnahme oder dem Eintreffen des Unfall

. rettungsdienstes vergangenen Zeitraum, wenn dies 
möglich ist. 

Anlage 2 

Straßeninfrastruktur-Sicherheitsmanagement 
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